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Das nächste Amtsblatt erscheint am 27. Juni 2025
Der nächste Redaktionsschluss ist am 17. Juni 2025

Aus dem Inhalt:
• Aktuelles
• Kindergärten

32. Jahrgang | Nr. 05 | 23. Mai 2025  

Der Männerchor 1882 Schönau e.V.  
lädt herzlich ein zum Sängerfest

am 22.06.2025, 14.00 Uhr, 
auf die Festwiese Deubach
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Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Eisenacher Str. 49 • 99848 Wutha-Farnroda

Tel.: 03 69 21 91 50 • Fax: 03 69 21 9 15 40
E-Mail: info@wutha-farnroda.de

Internet: www.wutha-farnroda.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Jörg Schlothauer  91 51 15
(zu den Sprechstunden der Gemeindeverwaltung, nach Absprache)
Vertretung 1. Beigeordneter, Bernd Kluge
 2. Beigeordnete, Ulrike Jary

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Montag, Dienstag, 
Donnerstag & Freitag       09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag zus.              13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag zus.              13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Rufnummern der Gemeindeverwaltung 03 69 21 / ...

Sekr. Bürgermeister Frau Liebetrau 91 51 15
Frau Frick 91 51 00

Bürgerbüro Herr Büttner 91 52 10
Frau Schößler 91 52 60

Kita-Angelegenheiten Frau Euchler                        91 51 22

Gemeindekasse Frau Liebetrau 91 51 33
Frau Tännert 91 51 34

Steuern/Abgaben Frau Schinke 91 51 31
Soziales Frau Scheid 91 52 12

Sicherheit/Ordnung Frau Bertag 91 52 32
Herr Ertmann 91 52 30

Museum Frau Schieck 27 97 21
Objektverwaltung Herr Kramer 91 52 26
Tiefbau Herr Reißig 91 52 25
Liegenschaften/Beiträge Frau Gerlach 91 52 43
Bauhof Herr Lange 91 53 10
Ortsbrandmeister Herr Stieler 91 50

Bibliothek – Ansprechpartner/Öffnungszeiten
Hauptstr. 7 in Farnroda, Frau Enke 01 74 / 3 48 74 21
Dienstag 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

Öffnungszeiten Hörselbergmuseum
Hörseltalstr. 39, OT Schönau
Frau Schieck, Büro: 03 69 21 / 27 97 21 Kasse: 2 78 52
Mai - Okt.: Di & So 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
außerhalb dieser Zeiten: nach Vereinbarung

Gemeinsame Schiedsstelle Ruhla - Kontakt
Stadtverwaltung Ruhla, Tel.: 03 69 29 82 8 -51 oder 52
E-Mail: schiedsstelle@ruhla.de

Schwimmbad - Kontakt 
Am Grasrain 10, OT Mosbach                                                 Tel.: 9 11 03

Kiosk und Schwimmbad je nach Wetterlage geöffnet

Montag   geschlossen
Dienstag - Sonntag  10.00 Uhr - 19.00 Uhr

Kindertagesstätten – Ansprechpartner

Kiga „Bambino“ Mölmen
Frau K. Lux, Fliederweg 6

3 01 93

Krippe „Bambino“ Mölmen
Fliederweg 6

3 01 92

Kita BambinoThEKiZ - Thüringer Eltern-Kind-Zentrum
Koordinatorin Petra Fischer 01 57 / 85 00 39 31
E-Mail: thekizbambino@gmx.de

Anzius-Kindergarten in Farnroda
Frau B. Jünger, Hauptstr. 5

9 20 17

Kiga „Mosbacher Waldspatzen“ in Mosbach
Frau Y. Schruttke, Theo-Neubauer-Str. 66

9 11 48

Kiga „Hörseltalzwerge“ in Schönau
Frau I. Niebling, Hörseltalstr. 41

9 09 94

Nachbarschaftstreff
Ringstraße 20, Wutha-Farnroda
Offener Treff:
Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Standesamt Ruhla – Kontakt/Öffnungszeiten

gemeinsames Standesamt Ruhla/Seebach/Wutha-Farnroda
Am Park 18 in Ruhla OT Thal   03 69 29 / 82 50
Dienstag, Donnerstag, Freitag   09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag zus.  14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag zus.  14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister – Anschrift/Rufnummer
OT Mosbach, Theo-Neubauer-Str. 196 B
Enrico Gruhl   36 92 63
OT Schönau, Mühlgasse 53
Christian Schallenberg   31 83 24
OT Kahlenberg, Auf der Hutweide 15
Bernd Kluge   9 36 10

Wichtige Rufnummern und Öffnungszeiten anderer Behörden/Einrichtungen
Polizei-Notruf  ......................................................................... 110
Polizeiinspektion Eisenach  ................................ 0 36 91/ 26 10
KoBB Frau Szillat Ringstraße 20 ....................03 69 21/ 9 35 00
Sprechzeiten
• dienstags  .............................................16:00 Uhr bis 18.00 Uhr
• donnerstags  ......................................  10:00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ärztlicher Notdienst  .....................................................  116 117
Zahnärztenotdienst  .......................................................  116 117
am Wochenende u. an Feiertagen

Havariedienste
Ohra Energie GmbH  ............................................  0 36 22 / 62 16
TAVEE Trink- u. AbwasserVerband  ...............  0170 / 7 88 80 27
Thüringer Energie AG  .................................... 08 00 / 6 86 11 66
Deutsche Telekom  .........................................  08 00 / 3 30 20 00

Abfallwirtschaftszweckverband
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen  .... 0 36 95 / 67 32 76
Anmeldung / Ummeldung / Abmeldungen  .. 0 36 95 / 67 34 10
Abfallberatung  ................................................ 0 36 95 / 67 34 04
Deponien und Wertstoffhöfe  ......................... 0 36 95 / 67 32 13

Trink- u. Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE)
Am Frankenstein 1,
99817 Eisenach (Stedtfeld)  ............................... 03 69 28 / 96 10

Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/ Nesse
Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal
OT Schönau v.d. Walde  ................................ 03 62 53 / 26 07 90

Tierheim Eisenach (Am Trenkelhof)  ........  03 69 1 / 89 00 50

Landratsamt Wartburgkreis ...........................................0 36 95 
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen  ......................   61 50
Außenstelle in Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 72
• Gesundheitsamt  ....................................................... 61 74 01
• Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt  ......  61 73 01
• Kfz-Zulassungsstelle  .................................  61 61 51 bis -163
• Führerscheinstelle  ....................................  61 61 66 bis -169
Jobcenter Wartburgkreis, Außenstelle Eisenach
Ernst-Thälmann-Str. 86, 99817 Eisenach  .. 0 36 91 / 6 50 72 85
Agentur für Arbeit Eisenach
Ernst-Thälmann-Str. 84, 99817 Eisenach  .....  0 36 91 / 82 14 51
(Arbeitnehmer) .................................................0 80 04 55 55 - 00
(Arbeitgeber) .....................................................0 80 04 55 55 - 20
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Arztpraxen in Wutha-FarnrodaArztpraxen in Wutha-Farnroda
Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten
Med.  
Versorgungszentrum
Betriebsstätte
Wutha-Farnroda
(Klinikum Bad
Salzungen)

Ringstraße 20,
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: HNO 036921 / 27 97 53

Nervenheilkunde 036921 / 279752

HNO
Mo: 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 18.00 Uhr
Di: 08.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Mi: 08.00 - 13.30 Uhr 
Do: 08.00 - 12.00 Uhr & 12.30 - 15.30 Uhr
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Nervenheilkunde
Mo: 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 18.00 Uhr
Di: 08.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Mi: 08.00 - 10.00 Uhr 
Do: 08.00 - 12.00 Uhr & 12.00 - 14.00 Uhr  

nach Vereinbarung
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hausarztpraxis
Lipfert & Dr. Braunke

Eisenacher Straße 42
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96 493
Fax: 03 69 21 / 96 593
info@arztpraxis-lipfert.de
rezept@arztpraxis-lipfert.de

Mo: 08.00 - 12.00 Uhr   
15.00 - 18.00 Uhr in Mosbach

Di: 08.00 - 12.00 Uhr & 15.00 - 18.00 Uhr
Mi: 08.00 - 12.00 Uhr
Do: 08.00 - 12.00 Uhr & 16.00 - 18.00 Uhr

09.00 - 12.00 Uhr in Mosbach
Fr: 08.00 - 11.00 Uhr

Akutsprechstunde:
Mo-Fr: 07.00 - 08.00 Uhr

Hausarztpraxis
Dipl.-Med.
Patrick Schlote

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96376 Mo: 08.00 - 12.00 Uhr & 15.00 - 18.00 Uhr 
Di: 08.00 - 13.00 Uhr 
Mi: 08.00 - 12.00 Uhr
Do: 08.00 - 13.00 Uhr
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Akutsprechstunde:
Mo-Fr: 08.00 - 09.00 Uhr

MVZ Eisenach –
Gynäkologie
Anna Poghosyan

Röberstraße 2 f, 99848
Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21/ 9 65 96 Mo: 08.00 - 14.00 Uhr 
Di: 08.00 - 12.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr
Mi: OP-Tag
Do: 08.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 16.00 Uhr
Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

Tina Rössler
Fachärztin für
Innere Medizin/
Hausärztliche
Versorgung

Hörseltalstraße 36a
99848 Wutha-Farnroda
OT Schönau

Telefon: 036921 259890
Telefax: 036921 259899
E-Mail: team@hoerseltalpraxis.de

Mo: 08.00 - 13.00 Uhr 
Di: 08.00 - 12.00 Uhr & 15.00 - 18.00 Uhr 
Mi: 08.00 - 12.00 Uhr 
Do: 15.00 - 18.00 Uhr 
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Angela Liebetrau
Zahnärztin

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/90263 Mo: 08.00 - 12.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr 
Di: 08.00 - 12.00 Uhr 
Mi: 08.00 - 12.00 Uhr & 13:30 - 17:00 Uhr
Do: 08.00 - 12.00 Uhr 
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Dr. med.
Holger Linß
Zahnarzt

Schönauer Str. 8
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/96469 Mo: 08.00 - 12.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr 
Di: 08.00 - 12.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Mi: 08.00 - 12.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Do: 08.00 - 12.00 Uhr
Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten
Praxis für
Physiotherapie &
Ergotherapie Höch

Am Rotberg 52
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/92234
E-Mail:
physio-ergo-wutha@t-online.de

Mo - Do:
Fr:

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr

Alban Torsten
Physiotherapeut

Gothaer Str. 61
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/302548 Termine nach Vereinbarung

Physiotherapie
Friman

Gothaer Str. 65-69
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/27026 Di, Do:
Fr:

09:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 14:00 Uhr

Praxis für Logopädie
Anja Hering

Am Rotberg 54,
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/30912
Mobil: 0171/4481973
Mail: logo-buero@web.de

Termine nach Vereinbarung

Lebensweise -
Ergotherapie
Becker & Müller

Röberstraße 1
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/315984
E-Mail:
info@ergotherapie-lebensweise.de

Termine nach Vereinbarung

Physiotherapeutische Praxen in Wutha-FarnrodaPhysiotherapeutische Praxen in Wutha-Farnroda

Tägl. ab 11.00 Uhr Infektionssprechstunde  
mit telef. Anmeldung
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AKTUELLESAKTUELLES

Hinweis zur Verteilung der Hörselzeitung
Wie bereits in der vorherigen Ausgabe der Hörselzeitung mit-
geteilt, wird die Gemeinde Wutha-Farnroda die postalische 
Zustellung der Zeitung zum 30.06.2025 einstellen.

Anstelle dessen liegt das Amtliche Veröffentlichungsblatt der 
Gemeinde Wutha-Farnroda - die Hörselzeitung - künftig an ver-
schiedenen Ausgabestellen im Gemeindegebiet zur kostenlosen 
Mitnahme bereit.

Eine Übersicht dieser Ausgabestellen finden Sie nachfolgend. 
Bitte beachten Sie, dass sich diese Standorte in den kommen-
den Wochen noch ändern können. Über etwaige Änderungen 
werden wir rechtzeitig informieren.

Wutha
Rathaus
Hausarztpraxis Praxis Dr. Lipfert
Kibitzmarkt
Bäckerei Schnell

Farnroda
Bibliothek
Fleischerei Agrargenossenschaft Burla
Sonnenapotheke
Bäckerei Schnell
Nachbarschaftstreff
Gaststätte Romace

Mosbach
Büchertelefonzelle
Gaststätte Frische Quelle
Hausarztpraxis Dr. Lipfert

Schönau/Deubach
Hörselbergmuseum
Mühlencafé
Hausarztpraxis T. Rößler

Kahlenberg
Ortsteilbürgermeister Hr. Kluge

Die Gemeinde informiert

Geänderte Regelung des § 17 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
Offene Feuer im Freien

Anlässlich der Neufassung des § 17 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung der Gemeinde Wutha-Farnroda vom 27.01.2021 
möchte die Gemeindeverwaltung Sie über die Möglichkeiten des 
Anlegens oder Unterhaltens von offenen Feuern informieren:

Das Anbrennen von offenen Feuern ist weiterhin möglich, un-
terliegt aber wie zuvor bestimmten Regeln. Diese Regeln und 
einige Definitionen möchten wir Ihnen hier erläutern.

Ist das Anbrennen oder Unterhalten eines offenen Feuers 
erlaubt?
Grundsätzlich ist das Anbrennen oder Unterhalten von offenen 
Feuern innerhalb des Gebiets der Gemeinde Wutha-Farnroda 
nicht erlaubt. Von diesem Verbot kann die Gemeindeverwaltung 
Ausnahmen zulassen. Das bedeutet, dass die Gemeindever-
waltung das Anbrennen oder Unterhalten von offenen Feuern 
genehmigen kann.

Was ist ein offenes Feuer?
Ein offenes Feuer ist ein Feuer, welches nicht in einem geschlos-
senen Behältnis angebrannt oder unterhalten wird. Das bedeu-
tet, dass Lagerfeuer, Brauchtumsfeuer, Wärmefeuer als offene 
Feuer anzusehen sind.

Benötige ich für das Anbrennen oder Unterhalten eines offe-
nen Feuers eine Genehmigung?
Ja, für das Anbrennen oder Unterhalten eines offenen Feuers 
benötigen Sie eine Genehmigung. Diese können Sie bei der Ge-
meindeverwaltung Wutha-Farnroda beantragen.

Ein offenes Feuer in einer Feuerschale bis zu einem Durchmes-
ser von einem Meter und in handelsüblichen Grills oder gemau-
erten Grillstellen sind von der Genehmigungspflicht ausgenom-
men. Für die Benutzung einer Feuerschale oder eines Grills auf 
privaten Grundstücken benötigen Sie also keine Genehmigung. 
Das Grillen auf öffentlichen Flächen ist nicht erlaubt.

Wo und wie kann ich die Genehmigung beantragen?
Die Genehmigung kann bei der Ordnungsverwaltung der Ge-
meindeverwaltung Wutha-Farnroda beantragt werden. Hierzu 
nutzen Sie das Antragsformular, welches Sie auf der Homepage 
finden oder in der Ordnungsbehörde in Papierform erhalten 
können. Das Formular soll vollständig ausgefüllt, mindestens 
zwei Wochen vor dem gewünschten Termin zum Anbrennen 
oder Unterhalten eines offenen Feuers, bei der Ordnungsbe-
hörde eingereicht werden.

Was ist ein Brauchtumsfeuer?
Ein Brauchtumsfeuer ist ein offenes Feuer, welches im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung angebrannt oder unterhalten 
wird. Es kann also nur im Zusammenhang mit einer Anzeige 
einer öffentlichen Veranstaltung oder eines Antrags für eine 
öffentliche Vergnügung genehmigt werden. Die Veranstaltung 
oder das Feuer muss für jedermann, also für die Öffentlichkeit, 
zugänglich sein. Veranstalter können in der Ortsgemeinschaft 
verankerte Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Ver-
eine sein. Das Feuer muss der Brauchtumspflege dienen. Somit 
gibt es keine privaten Brauchtumsfeuer.

Was ist ein Lagerfeuer?
Lagerfeuer sind offene Feuer, welche zum Wärmen, Kochen, als 
Lichtquelle oder zum gesellschaftlichen Zusammensein ange-
brannt oder unterhalten werden. Bei einem Lagerfeuer muss 
die Öffentlichkeit nicht beteiligt werden. Lagerfeuer können von 
jeder volljährigen privaten Person beantragt und nach Erhalt 
einer Genehmigung angebrannt oder unterhalten werden.

Was darf ich bei einem Lagerfeuer oder Brauchtumsfeuer 
verbrennen?
Um ein Lagerfeuer anzubrennen oder zu unterhalten, kann 
trockenes Holz, wie Scheitholz, Anmachholz (trockene Äste), 
Holzkohle, Kohle oder gepresste Holzbriketts genutzt werden. 
Was nicht verbrannt werden darf ist sämtlicher Grünschnitt aus 
dem Garten, wie Baum- und Strauchschnitt, Gras oder Blätter. 
Dies darf weder mittels eines Lagerfeuers, einer Feuerschale 
oder einer Feuertonne verbrannt werden.

Bei einem Brauchtumsfeuer wird abfallrechtlich eine Ausnahme 
gemacht. In diesem Fall wird aus der Sicht der Traditionspflege 
das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt erlaubt. Aber 
auch hier muss das Feuer zur Pflege eines Brauchtums angelegt 
und unterhalten werden und darf nicht nur der Abfallbeseiti-
gung dienen.

Grundsätzlich gilt für alle Feuer, dass kein behandeltes oder 
lackiertes Holz, wie Türen oder Fensterrahmen, oder sonstige 
Abfälle verbrannt werden dürfen.

Was ist bei dem Anbrennen oder dem Unterhalten von Lager- 
und Brauchtumsfeuern zu beachten?
Ein Lager-, Brauchtumsfeuer oder sonstiges offenes Feuer muss 
von einer volljährigen und geeigneten Person überwacht wer-
den. Auch muss ein gesetzlich vorgeschriebener Grenzabstand 
zum Wald von 100m eingehalten werden. 
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Weitere einzuhaltende Grenzabstände sind 100m zu leicht ent-
zündbaren Stoffen, wie z.B. Heu- oder Strohballen oder Gastanks, 
mindestens 15m von Gebäuden aus brennbaren Stoffen, wie Fach-
werkhäuser oder bei Holzverkleidungen und Scheunen und 15m 
zu sonstigen brennbaren Stoffen. Die Glut muss nach dem Ab-
brennen abgelöscht werden. Die Brandstelle darf erst verlassen 
werden, wenn das Feuer und die Glut vollständig erloschen sind.

Benötige ich eine Genehmigung des Grundstückseigentü-
mers?
Ja, die Genehmigung der Gemeinde ersetzt nicht die Genehmi-
gung des Grundstückseigentümers, wenn Sie ein offenes Feuer 
auf einem fremden privaten Grundstück anbrennen oder un-
terhalten wollen.

Nachrichtliche Bekanntmachung

1. Änderung zu §§ 17 und 19 der Ordnungsbehördlichen Verordnung vom 27.01.2021

Auf Grund der §§ 27, 27a, 45 und 46 des Thüringer Gesetzes 
über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz - OBG -) vom 18. Juni 1993 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt S. 323), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 283) erlässt die 
Gemeinde Wutha-Farnroda als Ordnungsbehörde folgende Än-
derungsverordnung

Artikel 1

1. § 17 erhält folgende Fassung:

§ 17 Offenes Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten von offenen Feuern im Frei-
en ist grundsätzlich nicht erlaubt und unterliegt einem Er-
laubnisvorbehalt. Das Anlegen und Unterhalten von offenen 
Feuern in Feuerschalen in einem Durchmesser von einem 
Meter bedarf keiner Erlaubnis.

(2) Offene Feuer sind alle Feuer, die nicht in einem geschlosse-
nen Behältnis angelegt und unterhalten werden, insbeson-
dere Lagerfeuer.

(3) Brauchtumsfeuer sind alle Feuer, die von einer in der Orts-
gemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaft, Orga-
nisation oder einem Verein unter dem Gesichtspunkt der 
Brauchtumspflege angelegt und unterhalten werden und 
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann 
zugänglich sind. Insbesondere sind Brauchtumsfeuer Os-
terfeuer, Maifeuer, Johannisfeuer, Martinsfeuer und Weih-
nachtsbaumverbrennung. Die Verwendung von Baum- und 
Strauchschnitt für Brauchtumsfeuer gilt nicht als Beseiti-
gung von pflanzlichen Abfällen. Geburtstage, Jubiläen oder 
andere private Feiern sind kein Brauchtum.

(4) Lagerfeuer sind offene Feuer, welche zum Wärmen, Ko-
chen, als Lichtquelle oder zum gesellschaftlichen Zusam-
mensein angebrannt oder unterhalten werden. Lagerfeuer 
dürfen nicht dazu angelegt oder unterhalten werden, um 
pflanzliche Abfälle oder andere Abfälle zu entsorgen. Die 
Verwendung von Brennholz (trockenes Holz) zum Kochen 
oder Grillen oder als Licht- und Wärmequelle in Brenn- und 
Feuerschalen oder bei zulässigen Lagerfeuern gelten nicht 
als Beseitigung pflanzlicher Abfälle.

(5) Brauchtumsfeuer und Lagerfeuer und sonstige offene Feuer 
sind von einer volljährigen und geeigneten Person dauernd 
zu beaufsichtigen. Bevor die Feuerstelle verlassen wird, sind 
Feuer und Glut abzulöschen.

(6) In dem Fall, dass durch Rauchentwicklung Nachbarn be-
einträchtigt werden, ist das Feuer abzulöschen. Der Stra-
ßenverkehr darf durch Rauchentwicklung nicht behindert 
werden.

(7) Bei dem Anlegen und Unterhalten von Feuern ist ein Ab-
stand von
1. 100 m zum Wald,
2. 100 m zu leicht entzündbaren Stoffen,
3. mindestens 15 m von Gebäuden aus brennbaren Stoffen, 

gemessen vom Dachvorsprung und
4. 15 m zu sonstigen brennbaren Stoffen einzuhalten.

(8) Eine Ausnahmegenehmigung der Gemeindeverwaltung er-
setzt nicht die Genehmigung des Grundstückseigentümers. 
Bestimmungen höheren Rechts, wie Abfallbeseitigungs- und 
Naturschutzrecht, das Thüringer Waldgesetz und die Ver-
ordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen 
bleiben unberührt.

§ 19 Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag kann die Gemeindeverwaltung Aus-
nahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 
Der Antrag ist mindestens zwei Wochen vor Ausübung der be-
antragten Handlung bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Artikel 2

Diese Änderung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung tritt 
am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Wutha-Farnroda, den 06.05.2025
Gemeinde Wutha-Farnroda
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Das Bauamt informiert über die aktuellen Baumaßnahmen im Gemeindegebiet

2. Bauabschnitt – Theo-Neubauer-Straße

Die Arbeiten in unserer Baustelle in Mosbach befinden sich auf 
der Zielgeraden.

Bereits am Donnerstag, dem 08.05.2025, und Freitag, dem 
09.05.2025, wurde auf dem letzten Abschnitt der Asphalt ein-
gebaut.

Seit Montag, dem 12.05.2025, laufen die Pflasterarbeiten von 
Gehweg und Bushaltestellen auf vollen Touren.

Am Mittwoch, dem 14.05.2025, wurden die letzten Straßenbe-
leuchtungsmasten gesetzt.

 

 

LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Am 05.05.2025 hat die Firma Elektro Reinhardt mit dem nächs-
ten Abschnitt Umrüstung auf LED-Technik der Straßenbeleuch-
tungen begonnen.

Hier wurden die Straßen Am Taubenacker, Am Hörselbergblick 
und Am Tannhäuser Weg umgerüstet.

Außerdem wurde als Pilotprojekt der Schul- und Verbindungs-
weg zwischen Gothaer Straße und Grundschule mit solarbetrie-
benen LED-Straßenbeleuchtungen ausgestattet.

 

Grundhafter Ausbau des Bahnhofvorplatzes

Hier am Bahnhofsvorplatz wurden die Hauptentwässerungslei-
tung neu verlegt, die Straßenentwässerungen gesetzt, angebun-
den und die Straßenbeleuchtungshülsen eingelassen.

Aktuell wird die Wasserleitung zum Bahnhofsgebäude in Ver-
bindung mit einem Löschhydrantenanschluss erneuert.

Als nächste Arbeiten sind Bodenaustausch und Fahrbahnun-
tergrundherstellung geplant.

 



Hörselzeitung Nr.: 05/2025 Seite 7 Nichtamtlicher Teil

Baumkataster für unsere Gemeinde: Ein Schritt in die Zukunft
Im vergangenen Jahr musste der Bauhof unserer Gemeinde lei-
der viele ortsprägende Bäume fällen, die durch Pilzbefall und 
die Folgen des Klimawandels stark geschädigt waren. Zum Bei-
spiel mussten leider einzelne starke Buchen im Park Wutha und 
auf dem Rehberg, Nähe der Skihütte, gefällt werden, da sie akut 
bruchgefährdet waren. Diese traurigen Entscheidungen haben 
uns alle betroffen gemacht und verdeutlichen die Notwendigkeit 
eines systematischen Umgangs mit unserem wertvollen Baum-
bestand. Um die Gesundheit und Vielfalt unserer Bäume lang-
fristig zu sichern, sind wir dabei ein Baumkataster zu erstellen.

Dieses digitale Verzeichnis erfasst alle Bäume im Gemeindege-
biet, ihre Arten, Standorte und Gesundheitszustände. Ziel ist es, 
nicht nur den aktuellen Zustand unserer Bäume zu dokumen-
tieren, sondern auch präventive Maßnahmen zu ergreifen, um 
zukünftige Schäden frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. 
Auch in Anbetracht der Verkehrssicherheit vieler Bäume spielt 
eine regelmäßige Kontrolle, die durch ein Kataster vereinfacht 
wird, eine große Rolle. Das Baumkataster wird uns helfen, gezielte 
Pflege- und Pflanzmaßnahmen zu planen, Bäume besser bei Bau-
maßnahmen zu berücksichtigen und die Bürgerinnen und Bürger 
über die Bedeutung unserer Bäume zu informieren. Denn sie sind 
nicht nur Lebensraum für viele Tiere, sondern tragen auch zur 
Verbesserung unserer Luftqualität und zum Klimaschutz bei.

Durch die Erstellung eines Katasters können wir dafür sorgen, 
dass unsere Gemeinde auch in Zukunft von einem gesunden 
und vielfältigen Baumbestand profitiert.

Buche auf dem Rehberg an der Skihütte Buche im Röberpark am Rathaus

Nachruf
Barbara Stalzer

Am 29. April 2025 verstarb Frau Barbara Stalzer im Alter von 
85 Jahren in ihrem Zuhause. Mit ihr verliert die Region eine 
über Jahrzehnte hinweg geschätzte und engagierte Töpfer-
meisterin und Schriftstellerin.

Frau Stalzer wurde 1940 in Eisenach geboren und begann 
bereits 1954 ihre Ausbildung im Töpferhandwerk in Gotha. 
Ihre künstlerische Laufbahn führte sie anschließend an die 
ehemalige Bauhauswerkstatt in Dornburg. Nach mehreren 
Jahren Berufserfahrung in Eisenach machte sie sich 1970 
selbstständig und richtete ihre eigene Werkstatt in Großen-
lupnitz ein.

1976 zog Frau Stalzer nach Kahlenberg, wo sie mit Unter-
stützung ihre neue Werkstatt aufbaute. Seit 1974 war sie als 
anerkannte Kunstschaffende tätig, bildete Lehrlinge aus und 
nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. 
Ihre Arbeiten fanden große Anerkennung, unter anderem 
auch in Frankreich, Bulgarien und nach der Wende in Kassel.

Mit dem Ende ihrer aktiven Laufbahn 1995 entschied sich die 
Gemeinde Wutha-Farnroda, ihre sogenannte Mustersamm-
lung - eine Auswahl ihrer Lieblingsstücke - zu übernehmen. 
Diese Arbeiten befinden sich heute im Besitz des Hörsel-
bergmuseums und bewahren ihr künstlerisches Erbe für 
kommende Generationen.

Die Gemeinde Wutha-Farnroda wird Frau Barbara Stalzer 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Schlothauer
Bürgermeister
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VERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGEN

29. Mai
10:00

Eröffnung Berggasthaus Kleiner Hörselberg
Biergartenbetrieb, Jagd- und Fischereihof Diana
Kleiner Hörselberg 1, 99848 Wutha-Farnroda

29. Mai
13:00 - 19:00

Himmelfahrt auf zur Skihütte Farnroda
gemütlicher Waldnachmittag an der Skihütte 
Farnroda
Rehberg Skihütte

30. Mai
10:00 - 12:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

31. Mai
10:30

JSG Erbstromtal - SG Fortuna Remstädt
Heimspiel B-Junioren
Sportplatz Wutha-Farnroda
Ruhlaer Str. 41, 99848 Wutha-Farnroda

1. Juni
10:00 - 12:00

Sammlertreffen der Briefmarkenfreunde
Briefmarkenfreunde Erbstromtal e.V.
Gaststätte Krug
Tannhäuser Weg 8, 99848 Wutha-Farnroda

2. Juni
09:00 - 12:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

2. Juni
15:00 - 18:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

3. Juni
13:00 - 16:00

Offener Nachbarschaftstreff
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

4. Juni
13:00 - 16:00

Handarbeitsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

4. Juni
19:30 - 21:00

Line Dance
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

6. Juni Begegnungsrunde
10:00 - 12:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

9. Juni Begegnungsrunde
09:00 - 12:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

9. Juni Begegnungsrunde
15:00 - 18:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

10. Juni Offener Nachbarschaftstreff
13:00 - 16:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

10. Juni Kaffeenachmittag Seniorenortsgruppe Mosbach
14:00 - 18:00 Gaststätte „Frische Quelle“

Theo-Neubauer-Str. 87,
99848 Wutha-Farnroda OT Mosbach

11. Juni Handarbeitsrunde
13:00 - 16:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

11. Juni Line Dance
19:30 - 21:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

12. Juni Kaffeenachmittag Seniorenortsgruppe Schönau 
& Kahlenberg

14:00 - 18:00 Mühlencafé
Zur Hörselmühle 1,
99848 Wutha-Farnroda OT Schönau

13. Juni Begegnungsrunde
10:00 - 12:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

15. Juni SG EFC Ruhla / FSV Wutha-Farnroda
- SG FC Schweina-Gumpelstadt II

15:00 Punktspiel
Sportplatz Wutha-Farnroda
Ruhlaer Str. 41, 99848 Wutha-Farnroda

16. Juni Begegnungsrunde
09:00 - 12:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

16. Juni Begegnungsrunde
15:00 - 18:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

17. Juni Offener Nachbarschaftstreff
13:00 - 16:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

17. Juni Tag der offenen Tür bei den Hörseltalzwergen
16:30 Kindertagestätte Hörseltalzwerge

Hörseltalstr. 41, 99848 Wutha-Farnroda
18. Juni Handarbeitsrunde
13:00 - 16:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

18. Juni Line Dance
19:30 - 21:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

20. Juni Begegnungsrunde
10:00 - 12:00 Naturfreunde Thüringen e.V.

Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

21. Juni Tag der offenen Tür
14:00 - 13:59 Freiwillige Feuerwehr Schönau

Feuerwehrgerätehaus Schönau
Hörseltalstr. 38, 99848 Wutha-Farnroda
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23. Juni
09:00 - 12:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

23. Juni
15:00 - 18:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

24. Juni
13:00 - 16:00

Offener Nachbarschaftstreff
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

25. Juni
13:00 - 16:00

Handarbeitsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

25. Juni
19:30 - 21:00

Line Dance
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

27. Juni
10:00 - 12:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

4. Juli
10:00 - 12:00

Begegnungsrunde
Naturfreunde Thüringen e.V.
Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“
Ringstr. 20, 99848 Wutha-Farnroda

6. Juli
10:00 - 12:00

Sammlertreffen der Briefmarkenfreunde
Briefmarkenfreunde Erbstromtal e.V.
Gaststätte Krug
Tannhäuser Weg 8, 99848 Wutha-Farnroda

32. Deutscher Mühlentag 

Samstag,       19.00 Uhr    Mill-Light & Dance auf dem Mühlenhof mit DJ Olaf.
07.06.25                             Eintritt 5 Euro

Montag,        10.00 Uhr     traditioneller Mühlentag
09.06.25                                                                       Spiel und Spaß für unsere Kleinen 
                                           verschiedene Verkaufsstände
                                           Vorführung von Schmiedekunst und Schnitztechnik
                      11.00 Uhr     Livemusik mit den „ Mitteldeutschen Bläser „

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt.

Es freuen sich auf Ihr Kommen, Familie Wolf und die eißigen Mühlengeister.

Hörselmühle Schönau
07.06. & 09.06.2025

Hörselmühle Schönau  Zur Hörselmühle 1 99848 Wutha-Farnroda Tel.:  036921/ 93963

                      17.00 Uhr     Ende der Veranstaltung
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FEUERWEHRFEUERWEHR

Gemeinsame Hochwasserschulung der Feuerwehren Wutha-Farnroda
Als erste große gemeinsame Ausbildung in diesem Jahr stand 
bei den Feuerwehren der Gemeinde Wutha-Farnroda alles im 
Zeichen des Hochwasserschutzes.

In einer umfassenden Schulung mit anschließender Einsatz-
übung trainierten die Einsatzkräfte den Ernstfall. Mit dabei wa-
ren die Ortsteilfeuerwehren aus Wutha, Farnroda und Schönau 
sowie die Stützpunktfeuerwehr aus Ruhla.

Geübt wurde an der bestehenden Hochwasserschutzanlage - 
dem Hochwasserschutzdeich im Ortsteil Eichrodt.

Unter realitätsnahen Bedingungen wurden das Befüllen und 
das fachgerechte Verlegen von Sandsäcken trainiert, ebenso 
wurden organisatorische Abläufe trainiert.

Besonders wichtig war hier die Kommunikation zwischen den 
Führungskräften mit der Einsatzleitung und dem Fachberater 
Jens Kunze.

Ein Highlight der Übung war die Vorstellung und der praktische 
Einsatz der neu angeschafften mobilen Hochwasserschutzwand 
„Flood Fence“, die im Rahmen des Wasserwehrkonzeptes der 
Gemeinde Wutha-Farnroda beschafft wurde.

Bürgermeister Jörg Schlothauer zeigte sich begeistert: „Diese 
moderne Technik ist eine wertvolle Ergänzung für den Hoch-
wasserschutz und gibt uns zusätzliche Sicherheit bei künftigen 
Hochwasser- und Starkregenlagen“.

Auch die Führungskräfte der Feuerwehr zogen ein positives 
Fazit.

Hochwasserfachberater Jörg Kunze lobte das strukturierte Vor-
gehen und die hohe Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte, die 
sich den kompletten Samstag frei nahmen.

Der Gemeindebrandmeister Florian Stieler hob besonders die 
reibungslose Zusammenarbeit aller beteiligten Wehren hervor 
und betonte: „Solche Übungen sind unverzichtbar, um unsere 
Abläufe im Ernstfall zu festigen und den Schutz unserer Bürge-
rinnen und Bürger zu gewährleisten.“

Mit der erfolgreichen Schulung und der verbesserten Ausstat-
tung kann nun noch schneller und effizienter agiert werden.

Für die aktive Gefahrenabwehr stehen für Erstmaßnahmen ak-
tuell ca. 15.000 Sandsäcke zur Verfügung.

Danke an alle Einsatzkräfte für die Einsatzbereitschaft!

WISSENSWERTESWISSENSWERTES

Hinweise des Herausgebers

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstag

06/2025 17.06.2025 27.06.2025
07/2025 15.07.2025 25.07.2025

Bitte beachten Sie für die Abgabe Ihrer Beiträge den verbindli-
chen Redaktionsschluss.

Wohin sende ich meine Beiträge?
hoerselzeitung@wutha-farnroda.de

Was muss ich bei meinem Beitrag beachten?

- Textbeiträge digital im Word-Format per E-Mail einsenden
- nach Möglichkeit keine PDF-Formate verwenden
- Bilder können als JPEG-Format einzeln oder in den Beitrag 

eingebunden versandt werden
- Name des Fotografen und gewünschte Bildunterschrift an-

geben

- Name des Autors oder Institution angeben
- Keine Sponsorenlogos auf Flyer oder Plakaten

Richtlinien des Herausgebers
- Die Veröffentlichung der Bild- und Textbeiträge erfolgt un-

entgeltlich.
- Der Herausgeber behält sich das Recht vor, Beiträge zu 

kürzen.
- Der Herausgeber erteilt keine Garantie zum Erscheinen Ih-

res Beitrages.

Sie erhalten keine Hörselzeitung im Briefkasten?
Ihre Reklamation wird, unter Nennung Ihrer vollständigen Ad-
resse, telefonisch unter
Tel.: 03677 205031 oder
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
entgegengenommen.
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KINDERTAGESSTÄTTENKINDERTAGESSTÄTTEN

Bumm ba da sak, wir trommeln im Takt

Trommeln ist der Hit und macht viel Spaß

All das durften die Schlaumäuse in der Kita Bambino ThEKiZ 
gemeinsam mit Frau Beck herausfinden. Alle Kinder freuten sich 
auf das Trommeln. Die Wahrnehmung, die Bewegung, die Emoti-
onalität, das soziale Verhalten sowie die kognitiven Fähigkeiten 
werden dabei spielerisch gefördert und geschult. Rhythmik 
ist eine Methode, welche den Kindern einen umfassenden Zu-
gang zu ihren eigenen Fähigkeiten ermöglichen kann. Sie fördert 
spielerisch die ganzheitliche Bildung der Persönlichkeit, die 
besondere Wahrnehmung für Kreativität und soziale Kompeten-
zen. Dabei werden Musik, Stimme, Sprache und verschiedene 

Materialien als pädagogisches Mittel eingesetzt. Rhythmus und 
Trommeln in der Gemeinschaft verbindet uns miteinander, weil 
jeder beim Zusammenspiel wichtig ist. Es spielt eine große Rolle 
beim Zuhören, bei der Sprache, beim Gehen, beim Aufpassen 
und bei den Gefühlen füreinander.

Das gemeinsame Musizieren mit der Stimme oder auch mit den 
Instrumenten sorgte bei den Schlaumäusen für viel Spaß, Freu-
de und für strahlende Gesichter.

Insektenhotel basteln
Am 01.04.2025 fand in der Kita Bambino ThEKiZ 
in Kooperation mit dem Landschaftspflegever-
band und Frau Leimbach vom ThEKiZ Hörsel-
berg-Hainich ein tolles Mitmachprojekt statt. 

Gemeinsam mit den Eltern wurde ein Insektenhotel gebaut. Wir 
trafen uns in der Kita Bambino, um aus Dosen und Bambusstä-
ben einen kleinen Rückzugsort für Wildbienen zu gestalten.

Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei. Sie reinigten 
die Bambusstäbe, füllten die Dosen und malten diese bunt an. 
Dabei wurden sie von ihren Eltern unterstützt. Die fertigen In-
sektenhotels konnten anschließend mit nach Hause genommen 
werden. Alle Beteiligten hatten großen Spaß beim Herstellen 
des Insektenhotels.

Frau Leimbach (ThEKiZ Hörselberg-Hainich), Frau Kümmel 
(Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.) 
und Frau Fischer (ThEKiZ der Gemeinde Wutha-Farnroda) be-
danken sich bei allen Eltern und Kindern.
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Theaternachmittag bei den Hörseltalzwergen
Am 02.04.2025 war das mobile Landestheater Eisenach bei uns 
zu Gast im Kindergarten.

In unserem großen Bewegungsraum, den wir extra leergeräumt 
hatten, fanden alle Mamas, Papas, Geschwister, Omas, Opas und 
vor allem wir, Platz. Wir Kinder waren alle schon ganz aufge-
regt und konnten es kaum erwarten, dass es endlich los ging. 
Auf der kleinen Bühne gab es schon viel zu sehen. Nach einer 
kurzen Begrüßung ging es los. Das Landestheater spielte das 
Stück „Hase Primel“. Hase Primel handelt von einem Hasen, der 
nicht gut sprechen kann. Deshalb wurde er von den Tieren des 
Waldes ausgelacht. Alle Zuschauer hörten und sahen gespannt 
zu und freuten sich mit dem Hasen Primel, als er endlich eine 
Hasenfreundin fand, die ihn so akzeptierte, wie er nun mal war.

Ein großes Dankeschön an das Landestheater Eisenach, wel-
ches es durch seine mobile Aufführung möglich machte, auch zu 
uns in den Kindergarten zu kommen. Vielen Dank auch an das 
Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ), das die Finanzierung 
übernahm. Es war ein schönes und auch lustiges Theaterstück, 
was wir gemeinsam mit unserer Familie erleben durften.

Die Kinder vom Kindergarten Hörseltalzwerge Schönau

Aus Alt mach Neu...
Heute war ein ganz besonderer Tag. Wir waren alle gerade auf 
unserem Spielplatz, als Elli Fischer ihr Papa mit zwei ehemali-
gen Kindergartenkindern und unserem Ausflugswagen zu uns 
kamen. Was war denn mit unserem Wagen passiert? Er sah ja 
auf einmal ganz anders aus.

Seit vielen Jahren haben wir schon unseren Ausflugswagen, in 
dem wir Kleinsten Platz nehmen können und sicher auf Spazier-
gängen über die Straße kommen. Auch 1x im Jahr, zur Kirmes, 
schmücken wir unseren Wagen und auf geht es zur Kirmes nach 
Deubach.

Nun war unser Wagen schon sehr in die Jahre gekommen. Er 
stammt noch aus einer ganz anderen Zeit, nämlich der DDR-Zeit. 
Diese Zeit kennen wir gar nicht. Nur unsere Omas und Opas. 
Unsere Mamas und Papas durften auch schon darin sitzen und 
wurden von den Erzieherinnen durch das Dorf gefahren.

Sebastian Fischer und zwei Auszubildende haben unseren alten 
Wagen in einen neuen umgewandelt. Die Sitzbänke wurden neu 
bezogen, er bekam eine neue Rundumlackierung, neue Reifen, 
neue Bremsen und mit Gummibärchen und Smarties war er 
auch geschmückt. Das war eine Freude für uns. Nun erstrahlt 
er im neuen Glanz.

Herzlichen Dank an Sebastian Fischer vom Metallbau Fischer in 
Eisenach und seine Auszubildenden, die aus dem alten Wagen 
einen wunderschönen neuen gezaubert haben. Jetzt freuen wir 
uns schon auf unseren ersten Ausflug, wenn es wieder heißt: 
„Wir gehen heute wandern....“

Die Hörseltalzwerge aus dem Kindergarten Schönau

 Fotos: Kindergarten Hörseltalzwerge
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Wer will fleißige Backfrauen sehen ...

…der muss zu uns nach Schönau gehen.

Auch wir großen und kleinen Hörseltalzwerge sind der Einla-
dung der Schönauer Backfrauen gern gefolgt und unternahmen 
am 25.04.2025 einen Ausflug zum benachbarten Backhaus.

Dort wurden wir von Frau Reißig und den anderen Backfrauen 
herzlich empfangen. Nach gründlichem Händewaschen ging 
es auch schon direkt in die Backstube. Wir sahen viele Gegen-
stände, die man beim Backen so braucht. Einige davon sahen 
etwas anders aus wie zu Hause. Der Backofen war auch viel 
größer und nicht elektrisch, sondern wurde mit Holz angeheizt.

Im Gemeindehaus war alles für das große Backen vorbereitet. 
Zunächst durfte jeder von uns ein Stück Teig kneten und zu einem 
kleinen Brot formen. Wir erfuhren, dass der Teig aus Natursauer-
teig bestand und was man dafür für Zutaten braucht. Während 
das Brot im Ofen backte, konnten wir zunächst erst zuschauen, 
wie ein Zuckerkuchen entsteht und danach selbst Hand anlegen.

Dabei sangen wir „Backe, backe Kuchen...“, „Wer will fleißige 
Backfrauen sehen…“ oder auch „In der Museumsbäckerei gibt 
es manche Leckerei…“.

War das ein Spaß.

Zwischendurch schauten wir noch einmal nach unserem Brot 
und sahen, wie es aus dem Backofen gezogen wurde. Es sah 
nicht nur gut aus, sondern es roch auch sehr lecker, so dass wir 
richtig Appetit bekamen. Deshalb freuten wir uns besonders, 
dass jeder von uns sein eigenes Brot mit nach Hause nehmen 
durfte. Nun war auch der Zuckerkuchen fertig gebacken.

Jeder durfte gleich ein Stück davon probieren und er schmeckte 
uns sehr köstlich. Danach bedankten wir uns bei Frau Reißig 
und ihren Backfrauen für den tollen Vormittag und wer weiß, 
vielleicht werden wir auch später mal Backfrauen oder Back-
männer von Schönau und geben die Tradition weiter.

Die kleinen und großen Hörseltalzwerge
aus dem Kindergarten Schönau

SENIORENSENIOREN

Senior*innen Wutha-Farnroda
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren von Wutha- Farnroda,

ich lade Sie recht herzlich am Dienstag, dem 24.06.2025, um 
15.00 Uhr, zu unserem Rentnertreff mit Kaffee und Kuchen 
in den Mehrzweckraum der Hörselberghalle ein. Als Gast 
begrüßen wir die Firma Dang Textilien, die eine kleine Ver-
kaufsveranstaltung durchführen wird.

Mit freundlichen Grüßen
S. Göbel

Senior*innen Mosbach
Am Dienstag, dem 10.06.2025, findet ab 14.00 Uhr unser nächs-
ter Kaffeenachmittag in der Gaststätte „Frische Quelle“ statt.

Alle Seniorinnen und Senioren sind hierzu herzlich einge-
laden.

gez. Deubner
Seniorenortsgruppe Mosbach

Senior*innen Schönau/Kahlenberg
Am Donnerstag, dem 12.06.2025, findet ab 14.00 Uhr unser 
nächster Kaffeenachmittag im Mühlencafé statt.

Alle Seniorinnen und Senioren sind hierzu herzlich einge-
laden.

gez. I. Hähnel
Vors. der OG Senioren Schönau/Kahlenberg
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GLÜCKWÜNSCHEGLÜCKWÜNSCHE

Zu Ihrem Geburtstag
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, allen Jubilaren im Monat Juli meinen herzlichsten Glückwunsch auszuspre-
chen, verbunden mit dem Wunsch für ein langes Leben, um all die Dinge zu tun, die das Dasein so lebenswert und attraktiv 
erscheinen lassen. Das Leben wird zwar nach Jahren gezählt, aber nach Taten gemessen.

Geburtstage sind nicht da, um wehmütig zurückzublicken, sondern um hoffnungsvoll vorauszuschauen. Alt zu werden und 
jung zu bleiben, ist dabei das höchste Gut.

Jedem Einzelnen von Ihnen wünsche ich alles erdenklich Gute!

Ihr Jörg Schlothauer
Bürgermeister

KIRCHLICHE NACHRICHTENKIRCHLICHE NACHRICHTEN

Termine
Monatslosung Juni 2025
Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig 
oder unrein nennen darf. (Apg 10,28)

Überregionale Termine

Gottesdienst am Jesusbrünnlein
Trinitatis, 15. Juni 2025, um 14.30 Uhr

Frauenwerkstatt des Kirchenkreises
Mittwoch, 18. Juni 2025, um 18.00 Uhr, in der Johanneskirche 
Eisenach
„Du bist wunderbar gemacht“
Unser Leben ist mehr als funktionieren, den Körper versorgen …
Wir brauchen auch Nahrung für die Seele und den Geist.
Zu dieser Frage wollen wir miteinander ins Gespräch kommen.

Konzert im Winkel
„Il Paradiso della musica“ mit Oni Wytars
Am 28.06.2025 in der Concordia-Kirche Ruhla, um 19.00 Uhr.

! ACHTUNG!
Unser diesjähriges Gemeindefest feiern wir in Farnroda:
Samstag, 21. Juni, ab 14.00 Uhr!
Das Gemeindefest ist eine wunderbare Gelegenheit, Gemein-
schaft zu erleben und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. 
Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das 
für jeden etwas bietet. Wir beginnen mit einem festlichen Gottes-
dienst, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Im Anschluss lädt 
die Kirchengemeinde zu Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung 
sorgt ein spannendes Theaterspiel und Vergnügen für jung und 
alt. Das Fest bietet außerdem Vielerlei für die ganze Familie. Es 
gibt eine essbare Tombola sowie ein Grillbuffet, das den Hunger 
stillt und den Festtag abrundet. Kommt vorbei, bringt Freunde 
und Familie mit und erlebt einen fröhlichen Tag voller Gemein-
schaft, Freude und kulinarischer Genüsse. Wir freuen uns auf alle!

Mutter-Kind-Kreis
dienstags, von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr (außer Schulferien),
im Gemeindehaus, Eisenacher Str. 43

Kirchenchor
Freie Plätze im „Kirchenchor im Erbstromtal“ und im „Kirchen-
chor im Nessetal“
Anfragen gerne an Anette Stawenow unter 01 76 / 49 67 11 64

Kirchgemeinde Wutha-Farnroda

Sonntag, 1. Juni 2025
um 10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda
Pfingstmontag, 9. Juni 2025
um 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Wutha
Pfingstmontag, 9. Juni 2025
um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Farnroda
Samstag, 21. Juni 2025
um 14.00 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest in Farnroda

Seniorenkreis im Pfarrhaus Farnroda
Mittwoch, 4. Juni 2025, um 15.00 Uhr

Gemeindenachmittag in Wutha
Mittwoch, 11. Juni 2025, um 15.00 Uhr

Gottesdienst im Seniorenheim
Mittwoch, 4. Juni 2025, um 10.00 Uhr

Bastelkreis
nach Vereinbarung donnerstags, 19.00 Uhr

Laienspiel
nach Vereinbarung freitags, 19.00 Uhr

Ausflug in die Barockkirche Berka/Hainich
Informationen im Pfarramt

Bankverbindung
Kontoinhaber:

IBAN:
BIC:

Kreiskirchenamt Eisenach
Rechtsträgernummer: 2516
DE14 8405 5050 0012 0317 47
HEALDEF1WAK

Kirchengemeinde Schönau

Pfingstsonntag, 8.Juni 2025
um 09.00 Uhr Gottesdienst in Kälberfeld
Pfingstsonntag, 8. Juni 2025
um 10.30 Uhr Gottesdienst in Schönau

Kirchenchor
Nach Vereinbarung!, Kontakt Frau Weiß, Tel. (036921) 31990
montags, um 17.00 Uhr, im Pfarrhaus

Musikunterricht
nach Vereinbarung mit Frau Hoensch, jeweils donnerstags
Tel. 0 36 91 / 61 06 47

Bankverbindung
Kontoinhaber: Kreiskirchenamt Eisenach, 
Rechtsträgernummer: 255
IBAN: DE14 8405 5050 0012 0317 47, BIC: HEALDEF1WAK

Kirchgemeinde Mosbach

Pfingstsonntag, 8. Juni
um 14.00 Uhr Konfirmation mit Abendmahl

Frauenkreis
Dienstag, 17. Juni 2025, um 14.00 Uhr im Gemeinderaum

Ausflug der Gemeindekreise in die Barockkirche Berka/Hainich
Informationen im Pfarramt

Bankverbindung
Kontoinhaber:

IBAN:
BIC:

Kreiskirchenamt Eisenach
Rechtsträgernummer: 2541
DE14 8405 5050 0012 0317 47
HEALDEF1WAK
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Mängelanzeige

Immer wieder kommt es zu Gefahrensituationen oder Mängeln 
und Missständen im öffentlichen Bereich. Die Gemeindeverwal-
tung ist bestrebt, schnell Abhilfe zu schaffen. Vielleicht haben 
auch Sie Verschmutzungen, illegale Müllablagerungen, eine 
defekte Straßenlampe, fehlende oder beschädigte Verkehrs-
schilder, überfüllte Glas- oder Altkleidercontainer entdeckt. 
Diese oder sonstige Störungen können Sie uns gerne anzeigen.

Nutzen Sie bitte untenstehendes Formular, um Ihre Feststellung 
an uns heranzutragen oder informieren Sie uns per E-Mail unter 
info@wutha-farnroda.de

Datenschutzhinweise:
Wenden Sie sich mit Fragen oder Hinweisen per Mängelanzei-
ge an uns, erteilen Sie zum Zweck der Kontaktaufnahme Ihre 
freiwillige Einwilligung zur Speicherung Ihrer bereitgestellten 
persönlichen Daten. Für die Kommunikation mit Ihnen ist die 
Angabe Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Ad-
resse und weiterer Kontaktdaten erforderlich. Die Daten dienen 
ausschließlich der Zuordnung der Informationen und der an-
schließenden Bearbeitung. Nach Erledigung bzw. Beendigung 
der Bearbeitung werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nach den gesetzlichen Vorgaben löschen.
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Anmietung von Räumlichkeiten
Seit Jahresbeginn 2023 werden Räumlichkeiten nur nach vor-
heriger schriftlicher Reservierung mit nachfolgendem Formu-
lar vorgenommen. Telefonische Reservierungen können aus 
organisatorischen Gründen nicht mehr angenommen werden.

Sie finden dieses Formular auch auf unserer Internetseite ht-
tps://wutha-farnroda.de/gemeinde-rathaus/buergerservice/
formulare -> Formular zur Anmietung von Räumlichkeiten.

Bitte füllen Sie diesen Antrag aus und übersenden Sie ihn an 
Herrn Kramer, Bauverwaltung. Sollten Sie einen Raum gemietet 
haben, aber aus persönlichen Gründen diesen doch nicht mehr 
nutzen wollen, bitten wir Sie um eine zeitnahe Absage, damit 
auch andere Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit 
zur Nutzung haben.

Empfänger:
Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Bauverwaltung
Eisenacher Str. 49
99848 Wutha-Farnroda

Formular zur Anmietung von gemeindeeigenen

Räumen

Festzeltgarnituren

Geschirr- und Geschirrmobil

Hüpfburg

Datum: Art der Veranstaltung:

Räumlichkeit:

Anzahl Geschirr: Anzahl Festzeltgarnituren:

Nutzer: vertreten durch: 

Anschrift: Telefonnummer: 

UnterschriftDatum
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GEMEINDLICHE BEKANNTMACHUNGENGEMEINDLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stellenausschreibung
In der Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda ist

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Leiter (m/w/d) der Finanzverwaltung

zu besetzen.

Sie erwartet bei uns eine interessante und anspruchsvolle 
Tätigkeit mit den Aufgabenschwerpunkten:
• Leitung der Finanzverwaltung mit den Sachgebieten Käm-

merei, Kasse, Buchhaltung, Steuern, Abgaben sowie Ver-
mögensverwaltung

• Erstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionspläne 
der Gemeinde Wutha-Farnroda

• Vollzug und Überwachung des Gemeindehaushalts inklu-
sive Berichtswesen

• Erstellung der Jahresrechnungen und Statistiken
• Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation in den Fachämtern
• Kassenaufsicht
• Darlehensverwaltung
• Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Gemeinde-

rates sowie der Ausschüsse
• Personalführung im Fachbereich

Wir erwarten von Ihnen:
• einen Abschluss (Bachelor/Diplom) im Studiengang „Pub-

lic Management“ oder zum Verwaltungsfachwirt (m/w/d) 
(Fortbildungslehrgang II) bzw. zum Verwaltungsbetriebs-
wirt (m/w/d) (VWA) oder eine vergleichbare Ausbildung 
und einschlägige Erfahrung im Bereich der kommunalen 
Finanzverwaltung

• fundiertes Wissen in den einschlägigen Rechtsgebieten 
(ThürKO, ThürGemHV, usw.)

• freundliches, sicheres Auftreten mit Verhandlungsge-
schick, Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen

• sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kom-
munikationsfähigkeit

• Engagement, Teamfähigkeit und Flexibilität
• Führerschein Klasse B
• Bereitschaft zum Einsatz des Privat-Pkw für dienstliche 

Belange
• Bereitschaft zu Fortbildungen und Teilnahme an Sitzungen 

und Veranstaltungen außerhalb der regulären Arbeitszeit
• Wünschenswert sind Kenntnisse der regionalen Verhält-

nisse

Wir bieten Ihnen:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (39 

Wochenstunden)
• Bezahlung nach Entgeltgruppe 10 TVöD-V (VKA)

• Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• eine vielseitige, verantwortungsvolle und interessante Tä-

tigkeit in einer Führungsposition an zentraler Stelle der 
Kommunalverwaltung

• ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Die Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda fördert die Gleich-
stellung aller Geschlechter (m/w/d). Die Stelle ist für alle Ge-
schlechter (m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des SGB IX 
schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen gleich-
gestellt sind, werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.

Diese Stelle ist grundsätzlich für eine Teilzeitbeschäftigung ge-
eignet. Geht eine entsprechende Bewerbung ein, wird geprüft, 
ob dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienstlichen Möglich-
keiten (insbesondere Anforderungen der Stelle, gewünschte 
Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.

Für fachliche Fragen stehen Ihnen Frau Müller (Tel. 
036921/915121) und in arbeitsrechtlichen Fragen Frau Raddau 
(Tel. 036921/915125) gern zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Ihr Know-how und Engagement bei dieser spannen-
den Tätigkeit einbringen möchten, dann richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bis zum 10.06.2025 an:

Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Haupt- und Personalverwaltung

Eisenacher Straße 49
99848 Wutha-Farnroda

oder per Email an:

personal@wutha-farnroda.de

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewer-
bung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rückumschlag (DIN A 4) beifügen.

Andernfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.

Unsere Datenschutz-Hinweise für Bewerbungen finden Sie auf 
unserer Homepage www.wutha-farnroda.de.

gez. Schlothauer
Bürgermeister


